
 
Formular: Ansuchen § 82 StVO verkehrsfremde Zwecke, Stand: Feb. 2022 
Zweck:   Benützung von öffentl. Straßen und Plätzen für Veranstaltungen, Umzüge, usw. 
Achtung:  eine Straßensperre = Fahrverbot darf nur von der BH-Leoben verordnet werden (dort bitte gesondert ansuchen!) 
   eine Veranstaltung ist gesondert beim Stadtmarketing zu melden bzw. bei der BH-Leoben anzuzeigen. 
   die Kosten für die Bewilligung und Mühewaltung des Straßenerhalters sind vom Antragsteller zu tragen! 
 
 

Ansuchen gem. § 82 StVO um straßenpolizeiliche Bewilligung  
(Benützung von Straßen zu verkehrsfremden Zwecken) 

Achtung! - dieser Antrag ist spätestens 3 Wochen, bei beabsichtigten Straßensperren spätestens 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn einzubringen. Bei später eingebrachten Anträgen muss damit gerechnet werden, dass eine 
Bewilligung nicht zeitgerecht erteilt werden kann! 
Ohne Planbeilage (bzw. Skizze) kann Ihr Ansuchen nicht bearbeitet werden!!      * Angaben erforderlich / Pflichtfeld! 
 
Antragsteller: 
* Vorname / Firmenname   * Nachname / Firmenbuch-Nr. 

* Straße,  Haus-Nr.: * PLZ,  Wohnort. 

(Bevollmächtigter Vertreter – Funktion) 
z. B. Obmann, Geschäftsführer, Miteigentümer, usw.   

(Bevollmächtigter Vertreter – Name, Hauptwohnsitz) 

* Tel. * Email 

Es wird um straßenbaupolizeiliche Bewilligung für folgende Beeinträchtigung des Straßenverkehrs gemäß § 82 der 
Straßenverkehrsordnung 1960 ersucht. 
 
Art / Bezeichnung / Datum der Veranstaltung: 
* Art / Bezeichnung 

* Datum / Dauer  

 
Ort der Veranstaltung (siehe beiliegenden Plan / Skizze)      Skizze / Plan liegt bei 
* Straßenname / Straßenabschnitt / Adresse (von-bis) 
 

 
Grundstücks Nr. EZ Katastralgemeinde 

* bestehende gesamte Fahrbahnbreite 

 4,00 m    6,00 m    über 6,00 m    

* mit LKW-Sattel-Kfz befahrbar * freie Durchfahrtshöhe 

 >3,00 m    >4,00 m 

* Im Baustellenbereich befinden sich: 

 keine Kreuzung 

 folgende Kreuzungen:  . . . . . . . . . . . . 

 Anzahl der Hauszufahrten:  . . . . . . . . .  

 Gehsteig /  Gehsteig beidseitig 

* Ist eine Straßensperre erforderlich (Fahrverbot)?  

 nein, LKW- u. Linienbus-Verkehr können ungehindert fahren  

 ja, Fahrverbot für Kfz erforderlich ( Ansuchen BH Leoben) 

 Einsatzfahrzeuge (Rettung, Feuerwehr) können durchfahren 
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Dauer der Verkehrsbeeinträchtigung: 
* Beginn der Verkehrsbeeinträchtigung * Ende der Verkehrsbeeinträchtigung 

 
 
Verkehrskonzept - Verkehrsführung während der Veranstaltung 

 
A 

 geringe Verkehrsbeeinträchtigung 

 zwei Fahrstreifen bleiben frei 

 Gehsteig ungehindert frei 

Fahrbahn- 

Breite:  >5,00 m    >6,00   

 Schwerfahrzeuge können 

durchfahren 

geringe Beeinträchtigung  

auf eine Länge von . . . . . 

. Meter 

 

 
B 

 einspurig befahrbar 

 ein Fahrstreifen bleibt immer frei 

 Gehsteig ungehindert frei 

Fahrbahn 

Breite:  >3,00 m    >4,00   

Durchfahren f. Einsatzfahrzeuge 

möglich  

Beeinträchtigung  

auf eine Länge von . . . . . 

. Meter 

 
C 

 Totalsperre ( Ansuchen BH-Leoben) 

 Umleitung über: . . . . . . . . . . 

 für Fußgänger: . . . . . . . . . . . 

Umleitungsstrecke 

 einspurig      zweispurig   

 für Sattel-Kfz u. Linienbus 

befahrbar 

Fahrverbot  

auf eine Länge von . . . . . 

. Meter 

 
 
Hiermit bestätige ich als AntragstellerIn, dass der Veranstaltungsbereich mit den 
Zufahrtsstraßen von mir eingehend besichtigt wurde. Mir sind die örtlichen Gegebenheiten, 
sowie die dort dauernd kundgemachten Verkehrsregelungen bekannt. 
 
 
Einwilligungserklärung nach Art. 7 DSGVO 
Mit der Fertigung dieses Ansuchens erkläre ich ausdrücklich mein Einverständnis, dass die von mir angegebenen, personenbezogenen 
Daten, von der Stadtgemeinde Eisenerz verarbeitet und für den(die) im Vertrag/Vereinbarung/Ansuchen angeführten Zweck(e) 
verwendet und gespeichert werden dürfen. Ich bin berechtigt, die datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit gegenüber 
der Stadtgemeinde Eisenerz einseitig und schriftlich zu widerrufen. Die Verwendung der Daten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
bleibt davon unberührt. Ich stimme zu, dass die Stadtgemeinde Eisenerz die Richtigkeit der angegebenen Daten in elektronischen 
Registern (z.B. Melderegister, Vereinsregister, Firmenbuch, Unternehmensportal) gemäß § 17 Abs.2 E-Government-Gesetz überprüft. 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die Stadtgemeinde Eisenerz. 
Die Stadtgemeinde Eisenerz weist darauf hin, dass die ihr überlassenen personenbezogenen Daten den gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen der DSGVO entsprechend behandelt werden und nähere Informationen in der Datenschutzerklärung der 
Stadtgemeinde Eisenerz zu finden sind: www.eisenerz.at 

 
 
 
rechtsgültige Unterfertigung: 
* Datum und Ort * Unterschrift / Fertigung AntragstellerIn 

 
 
 
 
 
Die erforderliche Skizze / Planbeilage habe ich beigelegt. 

 
Erforderliche Zustimmungen  

* Zustimmung des Straßenmeisters 
 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 
Datum, Unterschrift 

* Zustimmung Stadtmarketing 
 
 
 

. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 
Datum, Unterschrift 

* Zustimmung Kulturreferat 
 
 
 

. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Datum, Unterschrift 
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